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POLIER – UND SAUGTÜCHER
GRAU

Art.-Nr.:

13 10 05
Anwendungsgebiete

Polier und Saugtücher Grau sind spezielle Vliestücher zur
Reinigung und Politur von empfindlichen Oberflächen.

Polier und Saugtücher Grau sind im Format 40 x 40 cm ge-
schnitten und besonders weich und saugfähig.

Polier und Saugtücher Grau die Tücher sind in 10 kg Ballen
verpackt, wobei ein Ballen ca. 500 Stück beinhaltet.

Polier und Saugtücher Grau eignen sich sehr gut zur Auf-
nahme von Ölen und Schmierstoffen und werden daher oft im
Bereich Maschinenbau und Feinmechanik eingesetzt.

Polier und Saugtücher Grau werden gerne zur Vorreinigung
eingesetzt.

Anwendungsweise

Verschmutzte Oberflächen werden mit dem Tuch abgerie-
ben, Flüssigkeiten können aufgesaugt werden.

Materialverträglichkeit
Keine Unverträglichkeit bekannt
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Konzentrations-
bestimmung Entfällt

Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe Grau

Form Fest

Geruch Geruchlos

Schaumverhalten
(unter Anwendungsbedingungen)

Entfällt

Phosphate Keine

Dichte (20°C) g/cm³ Entfällt

Konzentration 1% in H2O dest. 3% in H2O dest. 5% in H2O dest.

pH-Wert (1%, 20°C) entfällt entfällt entfällt

Leitwert (1%, 20°C) mS/cm entfällt entfällt entfällt

p-Wert (ml) Entfällt

m-Wert (ml) Entfällt

Lagerstabilität - 20°C bis + 40°C

Biocidhinweis
Entfällt

Inhaltsstoffe

Textilfasern

Besondere Hinweise

Entfällt

Entsorgung Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Herstel-
ler ansprechen.

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern
und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen
Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie
garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie be-
freien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.


